
Gesetzmässigkeit der Verwaltung

biet” nachzuweisen. Dieser Begriff des “freien Ermessens” ist derart un-
bestimmt, dass der Inhalt der darauf abgestützten Verordnung“ auf
Grund des Gesetzes nicht geprüft werden kann*. Ferner nennt das
liechtensteinische Grundverkehrsgesetz n Art. 4 Abs. 19 mit der Ab-
wägung “aller Umstände” ebenfalls ein Element, das für die Erteilung
oder Nichterteilung einer Grundverkehrsgenehmigung zu beachten
st‘8, Die Praxis hat sich häufig darauf bezogen und darunter zahllose
weitere aussergesetzliche Tatbestände subsumiert, welche in der Auf-
zählung von Abs. 2 nicht enthalten sind. Es handelt sich dabei um einen
unbestimmten Begriff, der ausserhalb des Gesetzmässigkeitsprinzips
steht. Seine Anwendung lässt sich nicht kontrollieren und die darauf
abgestützten Entscheidungen lassen sich nicht begründen. Auch wenn
unbestimmte Rechtsbegriffe grundsätzlich zulässig sind®*, “muss aus
dem allgemeinen Zweck des Gesetzes oder aus einzelnen Bestimmungen
eine Bestimmbarkeit grundsätzlich gegeben sein”. Der österreichische
Verfassungsgerichtshof umschreibt diese Anforderung prägnant?!:

Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist “dann zulässig,
wenn die Begriffe einen soweit bestimmbaren Inhalt haben, dass der
Rechtsunterworfene sein Verhalten danach einrichten kann und die
Anwendung solcher unbestimmter Rechtsbegriffe durch die Behör-
den auf ihre Übereinstimmung mit dem Gesetz überprüft werden
kann”.

Die Staatszielbestimmung des Art. 14 LV ist lediglich in sehr allgemeiner
Weise für die “Gestaltung des staatlichen Tuns massgebend”®, ohne da-
bei Mittel, Verfahren und Organe zu bezeichnen. Das Verhalten aller
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